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Wahlprogramm 2009 CDU/CSU SPD FDP Bündnis90/Die Grünen Die Linke 
Wahlkampfprogramm-
Entwurf 

     

Beschluss eines Wahlpro-
gramms 

vom 29.6.2009 vom 14.6.2009 vom 17.5.2009 vom 10.5.2009 vom 21.6.2009 

Ausbildung CDU/CSU wollen den 
Ausbildungspakt mit der
Wirtschaft über 2010 
hinaus fortführen. Jeder 

 

junge Mensch muss die 
Chance auf einen Aus-
bildungsplatz erhalten. 
Das bewährte duale 
System soll durch die 
kontinuierliche Fortent-
wicklung der Ausbil-
dungsberufe an verän-
derte wirtschaftliche 
und technologische 
Anforderungen ange-
passt werden. 

Recht auf gefördertes 
Nachholen eines 
Schulabschlusses für 
alle. 
 
Rechtzeitige Berufs-
orientierung und Be-
rufseinstiegsbeglei-
tung schon in der 
Schule. Feste Veran-
kerung von Arbeits- 
und Berufsorientie-
rung in den Schulen. 
 
Erhöhung der Ausbil-
dungsplatz-
Verpflichtungen der 
Wirtschaft. Ausbil-
dungsplätze auch für 
die geringer qualifi-
zierten Bewerberin-
nen und Bewerber. 
Ausbildungsplatzbo-
nus für Bewerber, die 
schon länger vergeb-
lich eine Lehrstelle 
suchen. 

Ausbildungsgänge sol-
len flexibler und modular 
aufgebaut werden. Ju-
gendliche mit mangeln-
der Ausbildungsreife 
sollen die Möglichkeit 
haben, sich durch den 
Abschluss von zertifizier-
ten Ausbildungsmodulen 
nachträglich zu qualifi-
zieren. 

Regionale oder branchen-
spezifische Umlagesys-
teme. 
 
Mehr Berufsorientierung in 
Schulen. Produktionsklas-
sen - und Produktions-
schulen in den neuen Bun-
desländern - sollen Schul-
abschlüsse und Übergän-
ge in eine betriebliche 
Ausbildung fördern; jeder 
Ausbildungsschritt wird 
anerkannt und auf die 
Ausbildung angerechnet.  
Ausbildung in Beruflichen 
Schulen, überbetrieblichen 
Bildungseinrichtungen und 
Betrieben sollen nach dem 
dualen Prinzip stattfinden 
und Abschlüsse von den 
Kammern bundesweit an-
erkannt werden.  

Ausbildungsfinanzierungsumlage. 
Bemessungsgrundlage dafür soll ein 
ausreichendes Ausbildungsplatzan-
gebot sein. Darüber hinaus sind 
Ausbildungsentgelte grundsätzlich 
tariflich zu vereinbaren und auch 
außer- und überbetrieblichen Ausbil-
dungen zu bezahlen. 
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Berufsausbildungsga-
rantie für alle, die älter 
als 20 Jahre sind und 
weder Berufsab-
schluss noch Abitur 
haben. Sie sollen au-
ßerbetrieblichen Aus-
bildungsangeboten 
bekommen können. 

Bildung Die Attraktivität der Be-
rufsgruppe der Kran-
ken- und Altenpfleger 
soll gesteigert und Um-
schulungsprogramme in
diese Berufsgruppe 
gestärkt werden. Der 
Beruf der Erzieherinnen 
und Erzieher soll attrak-
tiver gestaltet und ein 

 

Einführung eines Bil-
dungszuschlags auf 
sehr hohe Einkom-
men. Deshalb Anhe-
bung des Spit-
zensteuersatzes von 
45 auf 47 Prozent. 

Schwerpunkt auf Wei-
terbildung gesetzt wer-
den. 
 

 
Bessere Aus- und 
Weiterbildung für Er-
zieherinnen und Er-
zieher. 
 
Über klare Zielverein-
barungen soll errei-
chet werden, dass die

Initiative „Vorfahrt für Bil-
dung“. Bund, Länder, 
Kommunen und Wirt-
schaft sollen hierzu ihre 
Anstrengungen wesent-
lich erhöhen. Fortbil-
dungsoffensive für Er-
zieherinnen und Erzie-
her Für mehr männliche 
Erzieher ist zu werben.  

Um die Engpässe bei Er-
ziehern, Pflege- und Ge-
sundheitsberufen zu be-
seitigen, soll die Finanzie-
rung des dritten Lehrjahres 
der Bund übernehmen. 
 
Einführung eines Ewach-
senen-BAFög, das keine 
Altersgrenzen und Berufs-
beschränkungen kennt. 
 

Verankerung des Rechts auf Bildung 
und der Gemeinschaftsaufgabe Bil-
dung im Grundgesetz. Bund-
Länderprogramm zu Gunsten ver-
stärkter Ausbildung von pädago-
gischen Fachkräften für den Be-
reich der frühkindlichen Bildung und 
der Schulen auf Hochschulniveau. 
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Zahl der Schulabgän-
ger ohne Abschluss 
jährlich um mindes-
tens 10 Prozent ge-
senkt wird 

Migranten Bis 2010 sollen alle 
Kinder, die eingeschult 
werden, Deutsch spre-
chen können. Um ihrer 
Erziehungsverantwor-
tung jederzeit nach-
kommen zu können, 
sind Migranteneltern 
gefordert, Deutsch zu 
lernen. „Wir brauchen 
eine Bildungs- und 
Ausbildungsoffensive 
für Migrantinnen.“ 

  Für junge Migranten sollen 
Blockaden freigeräumt 
werden und der Weg zu 
guter Bildung und Arbeit 
freigemacht werden. 
 

Die Rechte und Chancen der 
Migranten sollten gestärkt werden. 

Praktika  Rechtlich bessere 
Absicherung von 
Praktikantinnen und 
Praktikanten. 

 Gesetzliche Mindeststan-
dards wie einen Prakti-
kumsvertrag, Bezahlung 
von mindestens 300 € mo-
natlich, Anspruch auf Ur-
laub, eine zeitliche Be-
grenzung und ein Gütesie-
gel “Faires Praktikum“. 

Die Rahmenbedingungen für Prakti-
ka sollen neu geregelt werden. Ge-
setzliche Abgrenzung von Arbeits- 
und Lernverhältnissen. Praktika sol-
len angemessen vergütet werden: 
Für Praktika während der Ausbildung 
oder des Studiums eine Vergütung 
von mindestens 300 Euro im Monat, 
und nach abgeschlossener Ausbil-
dung oder abgeschlossenem Studi-
um den branchenüblichen Lohn. 
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Mindestlohn Die CDU setzt sich für 

ein Mindesteinkommen 
in Deutschland ein, das 
sich aus einer Kombi-
nation aus fairen Löh-
nen und ergänzende 
staatliche Leistungen 
zusammensetzt. Verbot 
von sittenwidrigen Löh-
nen.  

In möglichst vielen 
Branchen allgemein-
verbindliche tarifliche 
Mindestlöhne. Überall 
dort Mindestarbeits-
bedingungen, wo die 
Sozialpartner dazu 
aus eigener Kraft 
nicht mehr in der La-
ge sind. Ein allgemei-
ner gesetzlicher Min-
destlohn von 7,50 
Euro pro Stunde wird 
als „sinnvolle Orientie-
rungsmarke“ genannt. 
Ein allgemeiner ge-
setzlicher Mindest-
lohn, der eine unters-
te Grenze markiert, 
unter die Löhne nicht 
fallen dürfen. Hierzu 
soll eine Mindestlohn-
Kommission einsetzt 
werden. 

Gegen die Einführung von 
gesetzlichen Mindestlöh-
nen. Reichen geringe 
Löhne nicht aus, um den 
Lebensunterhalt zu ge-
währleisten, greift unter-
stützend das Bürgergeld 
und sichert so jedem Be-
troffenen das notwendige 
Mindesteinkommen. 

Einführung eines gesetzli-
chen Mindestlohnes in Hö-
he von 7,50 Euro.  

Flächendeckenden gesetzlichen Min-
destlohn in Höhe von 10 Euro. Höhe-
re tarifliche Löhne in Branchen sollen 
für allgemeinverbindlich erklärt wer-
den. 

Mini-/Midi-Jobs Die Mini-Jobs sollen 
erhalten bleiben 

 Erhöhung der Einkom-
mensgrenze für Minijobs 
ohne Abgaben von bisher 
400 auf 600 EURO. Bei 
Einkommen zwischen 600 
und 1000 EURO muss 
der Arbeitgeber gleitend 
ansteigende Sozialabga-
ben bezahlen. Volle Sozi-
alversicherungsbeiträge 
sind bei Einkommen über 
1000 Euro zu entrichten 

Mini- und Midi-Jobs fallen 
weg.  
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Zeitarbeit  Leiharbeitsverhältnis-

se sollen rechtlich 
besser absichern 
werden. Neben einer 
Lohnuntergrenze ge-
hört dazu auch Glei-
cher Lohn für gleiche 
Arbeit. Nach einer 
angemessenen Ein-
arbeitungszeit im glei-
chen Unternehmen 
soll der Grundsatz 
„equal pay“ uneinge-
schränkt gelten. Die 
konzerninterne Ver-
leihung soll begrenzt 
werden 

 Zeitarbeitnehmer sollen 
von Anfang an wie die 
Stammbelegschaft bezahlt 
und behandelt werden.  

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit: für 
Frauen und Männer, für Beschäftigte 
im Osten und im Westen, für Leihar-
beiter und Festangestellte. 

Altersteilzeit  Fortsetzung der För-
derung der Altersteil-
zeit durch die BA bis 
2015. 

  Fortsetzung der Förderung der Al-
tersteilzeit durch die Bundesagentur 
für Arbeit. 

Erwerbsminderungs- 
/Teilrente 

 Teilrente ab 60 neben 
einer Teilzeitbeschäf-
tigung.  

Versicherte können ab 
dem 60. Lebensjahr ihre 
Arbeitszeit reduzieren und 
den Verdienstausfall 
durch Bezug einer Teil-
rente kompensieren. Alle 
Zuverdienstgrenzen ne-
ben dem Rentenbezug 
werden aufgehoben. Für 
den Zuverdienest entfällt 
der Beitrag zur Arbeitslo-
senversicherung.  

Flexible Übergangsmög-
lichkeiten in den Ruhe-
stand. Abschlagsfreie Er-
werbsminderungsrente ab 
63 Jahre.   
 
Auch soll ein Bezug bereits 
ab dem 60. Lebensjahr 
möglich sein, damit ältere 
Beschäftigte leichter, bis 
zur Regelaltersgrenze mit 
weniger Stunden arbeiten 
und mit der verbleibenden 
Arbeitszeit weiterhin Ren-
tenanwartschaften aufbau-
en können. 

Erleichterter und abschlagsfreier 
Zugang zu Erwerbsminderungsren-
ten. 
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Bundesagentur für Arbeit „Wir brauchen eine gut 

arbeitende Bundes-
agentur für Arbeit (BA). 
Die verbesserte Ar-
beitsvermittlung und die 
weiteren Maßnahmen 
der Arbeitsmarktpolitik 
tragen zur sozialen Sta-
bilität bei. Dennoch ist 
der Weg der Verbesse-
rung auch in der BA 
nicht abgeschlossen. 
Gerade in Zeiten, in 
denen die Arbeitslosig-
keit wieder steigt, muss 
die BA noch besser 
werden, um noch mehr 
Menschen den Weg 
zurück in das Erwerbs-
leben zu ermöglichen.“ 

Deutschland soll welt-
weit die beste Ar-
beitsvermittlung ha-
ben. Die Zahl der Ar-
beitsvermittler soll in 
Zeiten der wirtschaft-
lichen Krise aufge-
stockt werden. 

Auflösung der  Bundes-
agentur für Arbeit, um ihre 
Aufgaben in einem Drei-
Säulen-Modell neu zu 
ordnen: 1. in eine Versi-
cherungsagentur, die 
das Arbeitslosengeld 
auszahlt und Wahlfreiheit 
bei den Tarifen einräumt, 
2. in eine kleine Ar-
beitsmarktagentur für 
überregionale und in-
ternationale Aufgaben 
und 3. in viele kommuna-
le Jobcenter.  
 
In den Jobcentern soll ein 
Vertreter der Versiche-
rungsagentur als An-
sprechpartner vor Ort 
verfügbar sein. 

  

Arbeitslosenversicherung  SPD will – ohne De-
tails zu nennen - die 
Einführung einer Bür-
gerversicherung für 
alle Zweige der Sozi-
alversicherung. 
 

Versicherten wird eine 
Wahlfreiheit bei den Tari-
fen eingeräumt; damit 
unterschiedliche Alg I-
Anspruchsdauer. 

Sozialversicherungsbeiträ-
ge werden sozial gestaffelt. 
Für alle Einkommen bis 
2.000 Euro sollen die Bei-
tragssätze erst langsam 
und stufenlos ansteigen. 

 

Arbeitslosengeld I CDU und CSU haben 
Änderungen beim Ar-
beitslosengeld I zur 
besseren sozialen Ab-
sicherung von Kultur-
schaffenden durchge-
setzt, die bisher auf drei 
Jahre befristet sind. 
„Wir werden sie, wenn 
sie sich bewähren, ent-
fristen und die Notwen-

 Keine Staffelung der Be-
zugsdauer des Arbeitslo-
sengeldes I nach der vor-
her gegangenen Beschäf-
tigungsdauer. Stattdessen 
wird den Versicherten 
eine Wahlfreiheit bei den 
Tarifen eingeräumt. 
 

 Verlängerung der Bezugsdauer des 
Arbeitslosengeldes. 
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digkeit weiterer Verbes-
serungen auch für die 
Kulturbranche prüfen.“ 

Arbeitsmarktpolitik 
Allgemein 

Das Prinzip des „För-
derns und Forderns“ 
wird weiter Maßstab 
des Handelns sein. Nur 
Maßnahmen, die Ar-
beitslose wirksam in 
Beschäftigung mit Per-
spektive bringen, sollen 
fortbestehen. 
 
 
 

Der Instrumentenkas-
ten der Arbeitsvermitt-
lung soll kontinuierlich 
weiter verbessert 
werden. Insbesondere
die Existenzgründung 
aus der Arbeitslosig-
keit heraus soll bes-
ser gefördert werden. 

 

Die Arbeitsmarktinstru-
mente der Bundesagentur 
für Arbeit sollen mit Blick 
auf ihre Effizienz auf den 
Prüfstand gestellt und 
gesamtgesellschaftliche 

 

Aufgaben wieder aus 
Steuermitteln finanziert 
werden. 

 Aktive Arbeitsmarktpolitik ausbauen 
und neu ausrichten. 

Weiterbildung  Die Arbeitslosenversi-
cherung wird zu einer 
Arbeitsversicherung 
weiterentwickeln, die 
Arbeitslosigkeit nicht 
nur schnell beendet, 
sondern dabei hilft, 
sie zu vermeiden. Zu 
diesem Zweck wird 
bundesweit für jede 
Arbeitnehmer ein 
Rechtsanspruch auf 
eine kostenlose Ü-
berprüfung des indivi-
duellen Qualifizie-
rungsbedarfs einge-
richtet. Dieses Ange-
bot soll wohnortnah 

 50 Prozent aller Weiterbil-
dungsangebote der Bun-
desagentur für Arbeit sol-
len für Geringqualifizierte 
reserviert sein und wieder-
um 50 Prozent dieser An-
gebote sollen zu einem 
anerkannten Berufsab-
schluss führen. Im Jahr 
sollen 100.000 Menschen 
qualifiziert und weitergebil-
det werden. 

Weiterbildungsgesetz, in dem Wei-
terbildung als öffentliche Aufgabe 
definiert und ein Rechtsanspruch auf 
Weiterbildung gesichert ist. 
 
Die Weiterbildung für Arbeitslose soll 
gestärkt werden. 
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durch die Agentur für 
Arbeit in Zusammen-
arbeit mit regionalen 
Weiterbildungsnetz-
werken bereitgestellt 
werden. 
 

Grundsicherung für Arbeit-
suchende 

Schwerpunkt der 
Grundsicherung für 
Arbeitsuchende muss 
das Bemühen um Qua-
lifizierung und Vermitt-
lung sein. 

 Ein Bürgergeld als Min-
desteinkommen. Im Bür-
gergeld werden das Ar-
beitslosengeld II ein-
schließlich der Leistungen 
für Wohnen und Heizung, 
das Sozialgeld, die 
Grundsicherung, die So-
zialhilfe (ohne Sozialhilfe 
in besonderen Lebensla-
gen), der Kinderzuschlag 
und das Wohngeld zu-
sammengefasst. Die Leis-
tungen werden beim Bür-
gergeld grundsätzlich 
pauschaliert gewährt und 
von einer einzigen  Be-
hörde, dem Finanzamt, 
verwaltet. 

 Hartz IV soll durch eine Mindestsi-
cherung ersetzt werden. Auf diese 
Mindestsicherung haben alle recht-
mäßig in der Bundesrepublik leben-
den Menschen Anspruch, die über 
kein ausreichendes Einkommen  und 
Vermögen verfügen, um ihren Min-
destbedarf zu decken.  
 
Die Sätze der Mindestsicherung sol-
len bedarfsdeckend sein und von 
einer Expertenkommission ermittelt 
werden.  
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Organisation Die Betreuung von 

Menschen, die lang-
zeitarbeitslos sind, soll 
in enger Kooperation 
zwischen den Kommu-
nen und der BA erfol-
gen. Die Leistungen 
sollen dabei aus einer 
Hand erfolgen. Dazu 
wird eine Organisati-
onsstrukturen geschaf-
fen, die effizient und 
ideologiefrei die organi-
satorische Kompetenz 
der BA und die gerade 
bei der Bekämpfung der 
Langzeitarbeitslosigkeit 
wichtigen örtlichen 
Kenntnis der Kommu-
nen verbinden. Dazu 
zählt auch das Be-
kenntnis zu Options-
kommunen. 

SPD will schnellst-
möglich eine verfas-
sungskonforme 
Nachfolgeregelung 
für die Arbeitsge-
meinschaften von 
Bundesagentur für 
Arbeit und Kommu-
nen schaffen. Die 
Zusammenarbeit von 
Vermittlungssachvers-
tand und örtlichem 
Wissen hat sich be-
währt. 

Kommunale  Jobcenter 
für die Vermittlung, Quali-
fizierung und soziale 
Betreuung der Arbeitslo-
sen.  
 
Das Bürgergeld wird vom 
Finanzamt berechnet und 
ausgezahlt. In die Be-
rechnung einbezogen 
werden dabei auch Steu-
eransprüche, Kindergeld-
ansprüche und gegebe-
nenfalls Unterstützungs-
leistungen zur Kranken- 
oder Pflegeversicherung. 

Neuorganisation der Job-
center auf dem Weg einer 
verfassungsrechtlichen 
Absicherung der Arbeits-
gemeinschaften und der 
zugelassen kommunalen 
Träger. Einbringung 
der sozialpolitischen Kom-
petenz der Kommu-
nen. Notwendig sind zu-
dem Ombudsstellen, die 
Konflikte zwi-
schen Arbeitslosen und 
Jobcenter vor Ort schnell 
und verbindlich lösen kön-
nen.  
 
 

Die Mindestsicherung soll aus einer 
Hand – bei Erwerbsfähigen durch 
die Arbeitsagenturen – erbracht 
werden. Aufhebung der in den Hartz-
Gesetzen verankerten Repressions-
politik und Schaffung eines ganzheit-
lichen Beratungsansatzes für alle 
Erwerbsfähigen, einschließlich der 
umfassenden Aufklärung über Rech-
te und Pflichten innerhalb der Leis-
tungsbereiche des Sozialrechts. 



1 10 

 
 

Wahlprogramm 2009 CDU/CSU SPD FDP Bündnis90/Die Grünen Die Linke 
Anspruch und Höhe der 
Grundsicherung 

  Voraussetzung für das 
Bürgergeld sind Bedürf-
tigkeit und bei Erwerbsfä-
higkeit die Bereitschaft 
zur Aufnahme einer Be-
schäftigung. Der Bürger-
geldanspruch (Regelsatz 
plus KdU) für einen Al-
leinstehenden ohne Kin-
der soll im Bundesdurch-
schnitt 662 Euro pro Mo-
nat betragen. Bei der Be-
rechnung werden alle 
Erwachsenen und Kinder 
einer Bedarfsgemein-
schaft (BG) berücksich-
tigt. Zur BG zählen alle 
Personen, die in einem 
Haushalt leben, soweit sie 
sich unterhaltsverpflichtet 
sind. Kinder erhalten ei-
nen eigenen Bürgergeld-
anspruch im Rahmen der 
BG. Zusätzliche Pauscha-
len werden bei Nichter-
werbsfähigkeit, für Ausbil-
dung oder bei Behinde-
rungen gewährt. Regiona-
le Besonderheiten bei den 
Wohnkosten können mit 
Zuschlägen berücksichtigt 
werden. 
 
Das SGB soll so geändert 
werden, dass sich Kom-
munen und Leistungs-
empfänger Ersparnisse 
bei den Heizkosten teilen 
können. 

Erhöhung der Regelsätze 
für Erwachsene auf 420 
Euro. Sie sollen regelmä-
ßig an die Lebenshal-
tungskosten angepasst 
werden. In besonderen 
Not- oder Lebenslagen 
sollen zusätzlich wieder 
individuelle Leistungen 
ermöglicht werden.  
 
Für Kinder und Jugendli-
che  gesonderte Regelsät-
ze. Kindergrundsicherung 
für jedes Kind in Höhe von 
330 Euro. 
 
Anrechnung von Partner-
einkommen soll abge-
schafft werden. 
 
Zusätzlich wollen die Grü-
nen die Renteneinzahlun-
gen für Langzeitarbeitslose 
in einem ersten 
Schritt wieder auf das frü-
here Niveau anheben und 
im nächsten Schritt an den 
Satz der ALG I Beziehen-
den angleichen, sodass 
auch in diesen Zeiten nen-
nenswerte Rentenansprü-
che erworben werden. 

Anhebung der Regelsätze auf 500 
Euro bis zur Einführung einer be-
darfsdeckenden und sanktionsfreien 
Mindestsicherung - plus tatsächliche 
Warmmiete -  und jährlich Anpas-
sung an die Preisentwicklung. Die 
Bedarfsgemeinschaft wird abge-
schafft. Es gilt das Individualprinzip 
auf der Basis der gesetzlichen Un-
terhaltsverpflichtungen. Nicht einge-
tragene Lebensgemeinschaften un-
terliegen damit nicht mehr der 
Einstandspflicht.  
 
Neuer Regelsatz für Kinder und Ju-
gendliche, die Leistungen nach Hartz 
IV beziehen. Bei der Erhebung sollen 
die Kosten für eine gesunde Ernäh-
rung, Kleidung, einen Schulbesuch 
und die Teilnahme an kulturellen 
Angeboten einbezogen werden. In 
einem ersten Schritt soll der Regel-
satz deutlich angehoben werden (für 
Kinder bis zu fünf Jahren auf 276 
Euro; für 6- bis –11-Jährige auf 332 
Euro; für 12- bis –18-Jährige auf 358 
Euro). Jugendliche sollen ab dem 18. 
Lebensjahr Anspruch auf eine eige-
ne Haushaltsführung außerhalb des 
Elternhauses haben. Kinder bekom-
men unter Berücksichtigung von ei-
genem Einkommen und Unterhalts-
ansprüchen einen eigenständigen 
Mindestsicherungsanspruch 
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Schonvermögen Der Freibetrag beim 

Schonvermögen im 
SGB II ist pro Lebens-
jahr wesentlich zu er-
höhen. Bedingung da-
bei ist, dass das 
Altersvorsorgevermö-
gen erst mit Eintritt in 
den Ruhestand verfüg-
bar ist. Zusätzlich soll 
die selbstgenutzte Im-
mobilie umfassender 
geschützt werden. 

Die Deckelung des 
Altersschonvermö-
gens, das ein Bezie-
her von Arbeitslosen-
geld II als Reserve 
behalten darf, auf 250 
Euro pro Lebensjahr 
soll aufgehoben wer-
den. Vermögen zur 
privaten Altersvorsor-
ge soll nicht auf das 
Arbeitslosengeld II 
angerechnet werden, 
wenn es unwiderruf-
lich als Rente ausge-
zahlt wird. 

Schonvermögen für priva-
te oder betriebliche Al-
tersvorsorge einschließ-
lich der Riester- und Rü-
rup-Renten soll verdrei-
facht werden und 750 
Euro je Lebensjahr betra-
gen. Zusätzlich bleibt 
sonstiges Vermögen bis 
zu 250 Euro je Lebens-
jahr bei Berechnung des 
Bürgergeldes anrech-
nungsfrei. 
 

Für Langzeitarbeitslose 
soll ein erheblich höheres 
Schonvermögen für Alters-
vorsorgeaufwendun-
gen gelten. Die Ersparnis-
se auf dem grünen Alters-
vorsorgekonto sollen 
von der Anrechnung auf 
Arbeitslosengeld II-
Leistungen freigestellt sein.

Die Vermögensfreigrenzen werden 
auf 20.000,- Euro pro Person herauf 
gesetzt und das Schonvermögens 
für die Altersvorsorge auf 700,- Euro 
pro Lebensjahr angehoben. 
 

Anrechnung von Nebenein-
kommen auf die Grundsi-
cherung 

Die Anreize zur Arbeit 
durch die Neuordnung 
der Hinzuverdienstrege-
lungen sowie eine kon-
sequente Missbrauchs-
bekämpfung sollen ver-
stärkt werden. 

 Für den erwerbsfähigen 
Alleinstehenden ohne 
Mehrbedarf wird ein Frei-
betrag von 100 Euro ge-
währt. Darüber hinaus 
bleiben vom eigenen Ein-
kommen bis 600 Euro 40 
Prozent des Bruttoar-
beitseinkommens anrech-
nungsfrei; von 600 Euro 
bis zum Auslaufen des 
Bürgergeldes 60 Prozent 
des Bruttoarbeitseinkom-
mens. 

Zusätzlicher Verdienst ist 
Anreiz für soziale Kontakte 
und für die Annahme ge-
ringfügig bezahl-
ter Beschäftigung. Neben 
den 100 Euro, die nach 
jetziger Gesetzeslage frei 
von der Anrechnung sind, 
soll jeder darüber hinaus 
verdiente Euro mit mindes-
tens 50 Cents bis zu einer 
Höhe von 400 Euro bei 
den Arbeitslosen verblei-
ben. 
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Zumutbarkeit    Bei Ablehnung einer zu-

mutbaren angebotenen 
Arbeit wird das Bürger-
geld gekürzt. 

Die Grünen wollen die Zu-
mutbarkeitsregeln beim 
Arbeitslosengeld II ent-
schärfen. „Die Kombination 
von verschärften Zumut-
barkeits- und Sanktionsre-
gelungen habe dazu ge-
führt, dass auf Arbeitssu-
chende ein massiver Druck 
ausgeübt wird, jedwede 
prekäre Beschäftigung 
anzunehmen. Häufig geht 
Fordern vor Fördern, Ar-
beitslose fühlen sich ge-
gängelt. In den Arbeits-
marktinstitutionen brau-
chen wir in ausreichender 
Zahl qualifiziertes Perso-
nal, das den Menschen mit 
Respekt und auf Augenhö-
he begegnet.“ 
 

Arbeit ist nur zumutbar, wenn sie 
Existenz sicherndes Einkommen 
schafft, die berufliche Qualifikation in 
Wert stellt, die Ansprüche an Flexibi-
lität und Fahrtzeiten senkt und nicht 
gegen die politische und religiöse 
Gewissensfreiheit verstößt.  
 
Die Teilnahme an arbeitsmarktpoliti-
schen Förderprogrammen ist freiwil-
lig.  
 
Ein-Euro-Jobs werden abgeschafft. 
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2. Arbeitsmarkt Um die Zahl der Lang-

zeitarbeitslosen und der
besonders schwer ver-
mittelbaren Arbeitsu-
chenden zu reduzieren, 
wurden mit der „Bür-
gerarbeit“ in Sachsen-

 

Anhalt neue Wege 
erprobt. Dieses Kon-
zept soll weiter voran-
getrieben und seine 
Übertragbarkeit auf 
größere Arbeitsmark-
tregionen geprüft wer-
den. 

Der Kommunal-Kombi 
für Regionen mit be-
sonders verfestigter 
Langzeitarbeitslosig-
keit wird weiter aus-
gebaut. 

 Schaffung von öffentlich 
geförderter Beschäftigung 
für Langzeitarbeitslose. 
Tariflich entlohntes Be-
schäftigungsverhältnis für 
Langzeitarbeitslose in so-
zialen Wirtschaftsbetrie-
ben.  
 
Schaffung von 400.000 
Stellen im Sozialen Ar-
beitsmarkt. Dazu sollen die 
Mittel des Arbeitslosengel-
des II und der Anteil für 
aktive Maßnahmen ver-
wendet werden, um sozial-
versicherungspflichtige 
Beschäftigungsverhältnis-
se zu schaffen. 
 
 
 

Ein-Euro-Jobs sind in tariflich bezahl-
te Vollzeit-Stellen umzuwandeln.  
 
Schaffung eines öffentlich geförder-
ten Beschäftigungssektors, in dem 
Ansprüche auf Versicherungsleis-
tungen erworben werden. 

Kindergeld/Kinderzuschlag Die Bedingungen für 
den Kinderzuschlag 
sollen weiter verbes-
sern werden. Eltern 
dürfen nicht auf die 
Grundsicherung ange-
wiesen sein, nur weil 
sie Kinder haben. Ein-
führung eines Grund-
freibetrags von 8.004 
Euro für Erwachsene 
und Kinder. 

Erhöhung des Kinder-
freibetrags von derzeit
3.864 Euro um weite-
re 200 Euro je Kind 
schon ab dem 1. Ja-
nuar 2010. 

 
Einführung eines Grund-
freibetrags von 8.004 Eu-
ro für Erwachsene und 
Kinder. Das Kindergeld 
wird auf 200 Euro pro 
Kind und Monat für die 
Familien angehoben, die 
den Kinderfreibetrag we-
gen zu geringen Einkom-
mens nicht nutzen kön-
nen. 

Für Familien mit geringem 
Einkommen soll der Kin-
derzuschlag grundlegend 
reformiert und ausweitet 
werden – zusammen mit 
dem bisherigen Kindergeld 
auf maximal 350 Euro.  
 
Alleinerziehende sollen 
einen erhöhten Zuschuss 
bekommen.  

Erhöhung des Kindergeldes auf 200 
Euro und Einführung einer Kinder-
grundsicherung. 

 


